
SELBST BAUEN
Das Wichtigste für Eigenbauer 
über sicheres und gesundes Bauen
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Ein Wort vorab

Ob Anbau, Umbau, Neubau oder
Sanierung: Wer auf eigenem Grund stück
oder in den  eigenen vier Wänden nicht
nur mit gewerblichen Firmen sondern mit
Helfern baut, ist nach dem Gesetz Unter -
nehmer mit allen Pflichten und muss daher  

• die Unfallverhütungsvor schriften 
einhalten,

• die Bauarbeiten bei der Berufsgenossen-
schaft der Bauwirtschaft anmelden, 

• Versicherungsbeiträge an die Berufs -
genossenschaft für jeden Helfer ent -
richten.

Alle Helfer auf Ihrer Baustelle – Ver wandte,
Freunde oder Nachbarn – sind bei arbeit -
nehmerähnlicher Tätigkeit kraft Gesetzes
unfallversichert. Bei einer Ge fällig keits -
leistung kann der Ver siche rungs  schutz
 ausgeschlossen sein, was aber nur in
Kenntnis des Einzelfalles entschieden
 werden kann.

Die BG BAU erbringt erhebliche Leistungen
auch für Arbeitsunfälle bei in Eigenregie
 durchgeführten Bau vorhaben.

Wird zum Beispiel einer der Helfer beim
privaten Hausbau schwer veletzt, kann das
zu langen Klinikaufent halten, zu Verdienst -
ausfall und sozialen Härten führen. 

Und weil es dabei um sehr viel Geld geht,
ist eine Ver sicherung der Helfer gesetzlich
vorgeschrieben.

Der Versicherungsschutz beinhaltet

• Heilbehandlung, 
• Rehabilitation und
• Geldleistungen, z. B. Renten für Verletzte

oder Hinterbliebene.

Für die Gewährung des Versicherungs -
schutzes sind Beiträge an die Berufs -
genossenschaft zu entrichten. Der Beitrag
ist regional unter schiedlich.

Übrigens: Der private Bauherr selbst und
sein Ehepartner sind nicht automatisch mit-
versichert. Sie können sich aber freiwillig
ebenfalls bei der BG BAU versichern.

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter „www.bgbau.de“ unter 
der Rubrik „Mitglieder/Beitrag –> 
Private Bauherren“.

Aus dem Inhalt

• Maschinen und Geräte sicher
bedienen

• Absturz verhindern
• Strom gefahrlos einsetzen
• An Erste Hilfe denken
• Hier können Sie sich Rat holen
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Nicht jeder darf mit Gefahrstoffen umgehen
Jugendliche und schwangere Frauen oder stillende Mütter 
dürfen mit Gefahrstoffen nicht arbeiten. Im Zweifelsfall rufen
Sie bei der BG BAU Service-Hotline (Seite 12) an.

Gefahrenhinweise und Sicherheits-
ratschläge lesen und beachten.

Nähere Informationen zu Gefahr stoffen
finden Sie unter www.gisbau.de.
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Jugendliche
Sie dürfen bis 18 Jahre nicht
mit Kreissägen arbeiten.
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8 mm).

1 Spaltkeil (max. 8 mm 
Abstand zum Sägeblatt)

2 Kreissägeblatt
3 Stecker
4 Parallelanschlag
5 Winkelanschlag
6 Keilschneideeinrichtung
7 Schiebestock
8 Schutzhaube
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Leiter-Regeln beachten
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Die vorgeschriebenen Böschungswinkel
- bei sandigen Böden 45°
- bei festen lehmigen Böden 60° 
einhalten.

�

Baufahrzeuge nicht näher als 2,0 m
an die Baugrubenkante heranfahren.

� Am oberen Böschungsrand einen
Schutzstreifen von 0,6 m freihalten.

� Der Arbeitsraum muss 
mindestens 0,5 m breit sein.

�

Lassen Sie Baugruben und
Gräben von einem 
Fachbetrieb herstellen!

�
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Aushang selbst anfertigen oder bei der Berufs genossen -
schaft anfordern (BGI 510-2). 
Das Informationsangebot der BG BAU zur Ersten Hilfe 
finden Sie unter www.bgbau.de – Medien und Praxis -
hilfen – Fachinfos – Arbeitsschutzorganisation.

Notruf-Möglichkeit
organisieren: Telefon 
oder Funk.

� Aushang anbringen mit:
- Notruf-Nr. 112 oder
110

- Namen, Telefon und
Adresse des nächsten
Unfallarztes

- Namen, Telefon und
Adresse des nächsten
Krankenhauses

�



Berufsgenossenscha+
der Bauwirtscha+

Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
Tel.: 030 85781-0
Fax: 030 85781-500
www.bgbau.de
info@bgbau.de

Ab
ru

f-N
r.

67
4

·2
01

1

Hier können Sie sich Rat holen

20355 Hamburg
Holstenwall 8 – 9
Telefon: 040 35000-0
Telefax: 040 35000-397
E-Mail: mb-1@bgbau.de

30141 Hannover
Telefon: 0511 987-1409
Telefax: 0511 987-2440
E-Mail: mb-2@bgbau.de

42095 Wuppertal
Telefon: 0202 398-3751 u. -3753
Telefax: 0202 398-1404
E-Mail: mb-3@bgbau.de

Hier erhalten Sie Informationen zur Prävention
(Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz):

Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft, Berlin
Prävention

Präventions-Hotline der BG BAU:

0800 80 20 100 (gebührenfrei)

Internet: www.bgbau.de
E-Mail: praevention@bgbau.de

Bezirksverwaltungen

60331 Frankfurt
Postfach 60 01 12
Telefon: 069 4705-579
Telefax: 069 4705-555
E-Mail: mb-4@bgbau.de

76123 Karlsruhe
Telefon: 0721 8102-368
Telefax: 0721 8102-666
E-Mail: mb-5@bgbau.de

71029 Böblingen
Telefon: 07031 625-254
Telefax: 07031 625-100
E-Mail: mb-6@bgbau.de

81241 München
Telefon: 089 8897-281
Telefax: 089 12179-516
E-Mail: mb-7@bgbau.de

Impressum

Herausgeber und Copyright:
Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft
Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
Internet: www.bgbau.de
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Konzeption und Gestaltung:
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